
Dokumentation

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Montan-Mitbe-
stimmungsgesetzes und des Mitbestimmungsergänzungsge-
setzes (Auszüge)
A. Zielsetzung

Ein bisher der Montan-Mitbestimmung unterliegendes Unternehmen soll bei Wegfall
der gesetzlichen Anwendungsvoraussetzungen weitere sechs Jahre montan-mitbestimmt
bleiben.

Außerdem sollen die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, die nicht der Belegschaft
angehören, künftig nicht mehr entsandt, sondern wie die belegschaftsangehörigen Aufsichts-
ratsmitglieder gewählt werden.

B. Lösung

In Unternehmen, bei denen die Voraussetzungen für die Anwendung des Montan-
Mitbe-stimmungsgesetzes von 1951 oder des Mitbestimmungsergänzungsgesetzes von 1956
entfallen, soll die bis dahin angewandte Mitbestimmungsregelung für die Dauer von sechs
Jahren weitergelten.

Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, die nicht der Belegschaft angehören, sollen von
den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften vorgeschlagen und nach den im Montan-
Mitbestimmungsgesetz von 1951 und im Mitbestimmungsergänzungsgesetz von 1956 für
die Wahl der belegschaftsangehörigen Aufsichtsratsmitglieder enthaltenen Verfahren
gewählt werden.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Keine

Entwurf 1981 Geltendes Gesetz

§ 1 wird wie folgt geändert:

a) An Absatz 1 werden folgende Sätze 2
und 3 angefügt:

„Die Herstellung von Walzwerkserzeug-
nissen einschließlich Walzdraht, Röhren,
Walzen, rollendem Eisenbahnmaterial, Frei-
formschmiedestücken und Gießereierzeug-
nissen aus Elsen oder Stahl ist als Erzeugung
von Eisen und Stahl im Sinne von Satz 1
Buchstaben b und c anzusehen
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§1

(1) Die Arbeitnehmer haben ein Mitbe-
stimmungsrecht in den Aufsichtsräten und
in den zur gesetzlichen Vertretung
berufenen Organen nach Maßgabe dieses
Gesetzes in

a) den Unternehmen, deren überwie-
gender Betriebszweck in der Förderung
von Steinkohle, Braunkohle oder Eisenerz
oder in der Aufbereitung, Verkokung,
Verschwefelung oder Brikettierung dieser
Grundstoffe



1. in einem Unternehmen, dessen Aufsichts-
rat am 1. Juli 1981 nach § 4 oder § 9 zusam-
mengesetzt ist,
oder
2. in einem anderen Unternehmen nach der
Verschmelzung mit einem in Nummer 1 be-
zeichneten   Unternehmen   oder  nach   dem
Übergang von Betrieben oder Betriebsteilen
eines in Nummer 1 bezeichneten Unterneh-
mens, die die genannten Erzeugnisse herstel-
len oder Roheisen oder Rohstahl erzeugen,
auf das andere Unternehmen, wenn dieses mit
dem in Nummer 1 bezeichneten Unternehmen
verbunden ist (§ 15 des Aktiengesetzes), und
solange nach der Verschmelzung oder dem
Übergang der überwiegende Betriebszweck
des anderen Unternehmens die Herstellung
der genannten Erzeugnisse oder die Erzeu-
gung von Roheisen oder Rohstahl ist.
Satz 2 Nummer 2 gilt entsprechend für die
weitere Verschmelzung sowie für den weiteren
Übergang von Betrieben oder Betriebsteilen."

b) Es werden folgende Absätze 3 und 4
angefügt:

„(3) Erfüllt ein Unternehmen die in Ab-
satz 1 bezeichneten Voraussetzungen nicht
mehr oder beschäftigt es nicht mehr die nach
Absatz 2 erforderliche Zahl von Arbeitneh-
mern, so sind die Vorschriften dieses Gesetzes
über das Mitbestimmungsrecht erst dann nicht
mehr anzuwenden, wenn in sechs aufeinan-
derfolgenden Geschäftsjahren eine dieser
Voraussetzungen nicht mehr vorgelegen hat.

(4) Ist ein Unternehmen, dessen Auf-
sichtsrat nach § 4 oder § 9 zusammenzusetzen
ist, herrschendes Unternehmen eines Kon-
zerns (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) und ist
für diesen Konzern ein Konzernbetriebsrat
errichtet, so gelten für die Anwendung der
§§ 4, 6 und 9 auf das herrschende Unterneh-
men die Arbeitnehmer der Konzernunterneh-
men als Arbeitnehmer des herrschenden Un-
ternehmens und die in Konzernunternehmen
vertretenen Gewerkschaften als im herrschen-
den Unternehmen vertreten. Liegen die Vor-
aussetzungen des Satzes 1 vor, so tritt für die
Anwendung der §§ 6 und 11 auf das herr-
schende Unternehmen der Konzernbetriebs-
rat an die Stelle der Betriebsräte. "
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liegt und deren Betrieb unter der Aufsicht
der Bergbehörden steht,

b) den  Unternehmen   der  Eisen  und
Stahl erzeugenden Industrie in dem Umfang,
wie er in Gesetz Nr. 27 der Alliierten Hohen
Kommission vom 16. Mai 1950 (Amtsblatt
der   Alliierten   Hohen    Kommission   für
Deutschland S. 299) bezeichnet ist, soweit
diese Unternehmen in „Einheitsgesellschaf-
ten" im Sinne des Gesetzes Nr. 27 überführt
oder in anderer Form weiterbetrieben und
nicht liquidiert werden,

c) den Unternehmen, die von einem vor-
stehend bezeichneten oder nach Gesetz Nr.
27 der Alliierten Hohen Kommission zu
liquidierenden Unternehmen abhängig sind,
wenn sie die Voraussetzungen nach Buchsta-
be a erfüllen oder überwiegend Eisen und
Stahl erzeugen.

(2) Dieses Gesetz findet nur auf diejeni-
gen in Absatz 1 bezeichneten Unternehmen
Anwendung, welche in Form einer Aktien-
gesellschaft, einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung oder einer bergrechtli-
chen Gewerkschaft mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit betrieben werden und in der Re-
gel mehr als eintausend Arbeitnehmer be-
schäftigen oder „Einheitsgesellschaften"
sind.
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§ 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 werden das Wort
„und" sowie die Worte „dem Wahlorgan" ge-
strichen.

b) Nach Absatz 4 wird folgender neuer
Absatz 5 eingefügt:

„(5) Die Mitglieder der Betriebsräte der
Betriebe des Unternehmens wählen gemein-
sam in geheimer Wahl auf Grund der nach
den Absätzen 3 und 4 gemachten Vorschläge
die Bewerber und schlagen diese dem Wahlor-
gan vor. Wird von einer Spitzenorganisation
nur ein Bewerber für ein Aufsichtsratsmit-
glied vorgeschlagen, so bedarf der Vorschlag
gegenüber dem Wahlorgan der Mehrheit der
Stimmen der Mitglieder der Betriebsräte. "

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6
und erhält die Fassung:

„(6) Das Wahlorgan ist an die Vorschläge
der Betriebsräte gebunden."

§6

(1) Unter den in § 4 Abs. 1 Buchstabe b
bezeichneten Mitgliedern des Aufsichtsrats
müssen sich ein Arbeiter und ein Angestell-
ter befinden, die in einem Betriebe des Un-
ternehmens beschäftigt sind. Diese Mitglie-
der werden dem Wahlorgan durch die Be-
triebsräte der Betriebe des Unternehmens
nach Beratung mit den in den Betrieben des
Unternehmens vertretenen Gewerkschaften
und   deren   Spitzenorganisationen   vorge-
schlagen. Zur Aufstellung dieser Vorschläge
bilden die Arbeitermitglieder und die Ange-
stelltenmitglieder der Betriebsräte je einen
Wahlkörper. Jeder Wahlkörper wählt in ge-
heimer Wahl das auf ihn entfallende Mit-
glied.

(2) Die nach Absatz 1 gewählten Perso-
nen sind vor Weiterleitung der Vorschläge an
das Wahlorgan innerhalb von zwei Wochen
nach der Wahl den Spitzenorganisationen
mitzuteilen, denen die in den Betrieben des
Unternehmens vertretenen Gewerkschaften
angehören. Jede Spitzenorganisation kann
binnen zwei Wochen nach Zugang der Mit-
teilung Einspruch bei den Betriebsräten ein-
legen, wenn der begründete Verdacht be-
steht, daß ein Vorgeschlagener nicht die Ge-
währ bietet, zum Wohle des Unternehmens
und der gesamten Volkswirtschaft verant-
wortlich im Aufsichtsrat mitzuarbeiten. Leh-
nen die Betriebsräte den Einspruch mit ein-
facher Stimmenmehrheit ab, so können die
Betriebsräte oder die Spitzenorganisation,
welche  den Einspruch eingelegt hat,  den
Bundesminister für Arbeit anrufen; dieser
entscheidet endgültig.

(3) Zwei der in § 4 Abs. 1 Buchstabe b
bezeichneten  Mitglieder werden  von  den
Spitzenorganisationen nach vorheriger Bera-
tung mit den im Betriebe vertretenen Ge-
werkschaften und den Betriebsräten dem
Wahlorgan vorgeschlagen. Die Spitzenorga-
nisationen sind nach dem Verhältnis ihrer
Vertretung in den Betrieben vorschlagsbe-
rechtigt; sie sollen bei ihren Vorschlägen die
innerhalb  der Belegschaften bestehenden
Minderheiten in angemessener Weise be-
rücksichtigen.
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In § 11 erhält Absatz 2 die Fassung:

„(2) Auf die Abberufung eines in § 6 be-
zeichneten Mitglieds des Aufsichtsrats durch
das Wahlorgan findet Absatz 1 entsprechende
Anwendung mit der Maßgabe, daß die Abbe-
rufung auf Vorschlag der Betriebsräte der Be-
triebe des Unternehmens erfolgt. Die Abberu-
fung eines in § 6 Abs. 3 oder 4 bezeichneten
Mitglieds kann nur auf Antrag der Spitzenor-
ganisation, die das Mitglied vorgeschlagen
hat, von den Betriebsräten vorgeschlagen
werden."
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(4) Für das in § 4 Abs. 1 Buchstabe b
bezeichnete weitere Mitglied gilt Absatz 3
entsprechend.

(5) Das Wahlorgan ist an die Vorschläge
der Betriebsräte und der Spitzenorganisatio-
nen gebunden.

§11

[ . . . ]

(2) Auf die in § 6 bezeichneten Mitglie-
der des Aufsichtsrats findet § 87 Abs. 2 des
Aktiengesetzes mit der Maßgabe Anwen-
dung, daß die Abberufung auf Vorschlag
derjenigen Stelle erfolgt, auf deren Vor-
schlag das Aufsichtsratsmitglied gewählt
wurde.

Mitbestimmungsergänzungsgesetz

Entwurf 1981 Geltendes Gesetz

1. An § 2 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Dies gilt auch, solange in dem herrschen-
den Unternehmen das Mitbestimmungsrecht
nach § 1 Abs. 3 des Montan-Mitbestimmungs-
gesetzes fortbesteht."

2. In § 4 Abs. 5 wird das Wort „entsen-
dungsberechtigten"  durch  das  Wort  „vor-
schlagsberechtigten" ersetzt.

§2

Liegen bei dem herrschenden Unterneh-
men nach seinem eigenen überwiegenden
Betriebszweck die Voraussetzungen für die
Anwendung des Mitbestimmungsgesetzes
vor, so gilt für das herrschende Unterneh-
men das Mitbestimmungsgesetz.

§4

(5) Das zur gesetzlichen Vertretung be-
rufene Organ des herrschenden Unterneh-
mens hat das festgestellte Umsatzverhältnis
und die abschließende Stellungnahme des
Aufsichtsrats unverzüglich den Betriebsrä-
ten (Gesamtbetriebsräten) der Konzernun-
ternehmen und abhängigen Unternehmen
sowie den nach § 7 entsendungsberechtigten
Spitzenorganisationen der Gewerkschaften
mitzuteilen.
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§ 7 erhält folgende Fassung:

„§7

Drei der in § 5 Abs.l Buchstabe b genann-
ten Mitglieder des Aufsichtsrats werden von
den Wahlmännern in gemeinsamer Wahl ge-
heim und nach den Grundsätzen der Mehr-
heitswahl für die Zeit gewählt, die im Gesetz
oder in der Satzung (im Gesellschaftsvertrag)
für die von der Hauptversammlung (Gesell-
schafterversammlung, Gewerkenversammlung)
zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats
bestimmt ist. Die Wahl erfolgt auf Grund von
Wahlvorschlägen der Spitzenorganisationen
der in den Betrieben der Konzernunternehmen
vertretenen Gewerkschaften. Die
Spitzenorganisationen machen ihre Wahlvor-
schläge nach Beratung mit den in den Betrie-
ben der Konzernunternehmen vertretenen
Gewerkschaften und mit den Betriebsräten
(Gesamtbetriebsräten) der Konzernunterneh-
men. Die Spitzenorganisationen sind nach dem
Verhältnis ihrer Vertretung in den Betrieben
vorschlagsberechtigt. Wird von einer
Spitzenorganisation nur ein Bewerber für ein
Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen, so be-
darfer zu seiner Wahl abweichend von Satz 1
der Mehrheit der Stimmen der Wahlmänner. "

§ 10 erhält folgende Fassung:

"§10

(1) Ein in§ 5 Abs. 1 Buchstabe b genann-
tes Mitglied des Aufsichtsrats kann vor Ablauf
der Amtszeit auf Antrag abberufen werden.

(2) Der Antrag auf Abberufung eines
nach § 6 gewählten Mitglieds des Aufsichtsrats
kann
1. von der Mehrheit der Betriebsratsmitglie-
der aus den Betrieben sämtlicher Konzernun-
ternehmen oder
2. von mindestens einem Fünftel der wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmer
gestellt werden. Die Abberufung erfolgt durch
Beschluß der Wahlmänner der Gruppe, als
deren Vertreter das Mitglied des Aufsichtsrats
gewählt wurde.

(3) Der Antrag  auf Abberufung eines
nach § 7 gewählten Mitglieds des Aufsichtsrats
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§7

Drei der in § 5 Abs. 1 Buchstabe b ge-
nannten Mitglieder des Aufsichtsrats werden
von den Spitzenorganisationen der in den
Betrieben der Konzernunternehmen vertre-
tenen Gewerkschaften nach vorheriger Be-
ratung mit den in diesen Betrieben vertrete-
nen Gewerkschaften und mit den Betriebsrä-
ten (Gesamtbetriebsräten) der Konzernun-
ternehmen für die in § 6 Abs. 7 Satz 1 ge-
nannte Zeit in den Aufsichtsrat entsandt.
Die Spitzenorganisationen sind nach dem
Verhältnis ihrer Vertretung in den Betrieben
entsendungsberechtigt.

§10

(1) Die durch die Arbeitnehmer gewähl-
ten Mitglieder des Aufsichtsrats können vor
Ablauf der Wahlzeit auf Antrag der Mehr-
heit der Betriebsratsmitglieder aus den Be-
trieben   sämtlicher   Konzernunternehmen
oder von mindestens einem Fünftel der wahl-
berechtigten Arbeitnehmer abberufen wer-
den. Die Abberufung erfolgt durch Beschluß
der Wahlmänner derjenigen Gruppe, als de-
ren Vertreter das Mitglied des Aufsichtsrats
gewählt wurde. Der Beschluß wird in gehei-
mer Abstimmung gefaßt. Er bedarf einer
Mehrheit, die mindestens drei Viertel der
abgegebenen Stimmen umfaßt.

(2) Ein  von  einer  Spitzenorganisation
entsandtes Mitglied des Aufsichtsrats kann
vor Ablauf der Zeit, für die es bestellt ist, auf
Antrag der Spitzenorganisation durch das



kann von der Spitzenorganisation gestellt
werden, die das Mitglied vorgeschlagen hat.
Die Abberufung erfolgt durch Beschluß der
Wahlmänner.

(4) Beschlüsse der Wahlmänner nach den
Absätzen 2 und 3 werden in geheimer Abstim-
mung gefaßt. Sie bedürfen einer Mehrheit von
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen."

§ 16 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Satz 1 wird Absatz 1.
Das Wort „fünf" wird durch das Wort „sechs"
ersetzt.

b) Der bisherige Satz 2 wird durch folgen-
den Absatz 2 ersetzt:

„(2) §§ 5 bis 13 sind auf das herrschende
Unternehmen nicht mehr anzuwenden, wenn
in sechs aufeinanderfolgenden Geschäfts-
jahren
1. die Voraussetzungen des § 3 nicht mehr
vorliegen oder
2. kein Unternehmen, in dem die Arbeitneh-
mer nach den Vorschriften des Montan-Mit-
bestimmungsgesestzes ein Mitbestimmungs-
recht haben, auf Grund eines Organschafts-
verhältnisses beherrscht wird."

§17 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird folgender neuer
Buchstabe c eingefügt:

,,c) die Feststellung der Vorschlagsbe-
rechtigung einer Spitzenorganisation,".

Die bisherigen Buchstaben c bis f werden
neue Buchstaben d bis g. Das Semikolon am
Ende des neuen Buchstaben g wird durch ei-
nen Punkt ersetzt.

b) Nummer 3 wird gestrichen.
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Gericht abberufen werden, wenn ein wichti-
ger Grund vorliegt.

§ 16

§§ 5 bis 13 sind auf das herrschende Un-
ternehmen erst anzuwenden, wenn in fünf
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren die
Voraussetzungen des § 3 vorliegen. §§ 5 bis
13 sind nicht mehr anzuwenden, wenn in fünf
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren die
Voraussetzungen des § 3 nicht mehr vor-
liegen.

§17

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen
über

[...]
2. das Verfahren für die Wahl und die

Abberufung   von   Arbeitnehmervertretern
durch die Wahlmänner, insbesondere über

a) die Vorbereitung der Wahl oder Ab-
stimmung und die Bestellung des Wahlvor-
standes,

b) die Wahlvorschläge und die Frist für
ihre Einreichung,

[ . . . ]

3. die Feststellung der Entsendungsbe-
rechtigung einer Spitzenorganisation und die
Bekanntmachung   der   Namen   der   Ent-
sandten.
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